
Internationaler Chartervertrag im Seeverkehr

Zwischen:
Charterer (Mieter):
[Name des Charterers]
[Adresse]

und
Eigentümer (Vermieter):
[Name des Eigentümers]
[Adresse]

wird folgender internationaler Chartervertrag geschlossen:

§ 1 Vertragsgegenstand
(1) Der Eigentümer verpflichtet sich, das Schiff [Name des Schiffes, IMO-Nummer], für den 
Zeitraum vom [Datum] bis zum [Datum] oder für eine bestimmte Reise von [Startort] nach [Zielort] 
an den Charterer zu vermieten.

(2) Der Charterer erhält das Recht, das Schiff für den vereinbarten Zweck (z. B. Transport von [Art 
der Ladung]) zu nutzen, unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und der in diesem Vertrag 
festgelegten Bedingungen.

(3) Der Vertrag unterliegt den internationalen Regeln des Seeverkehrs, einschließlich der Hague-
Visby-Regeln, der Hamburg-Regeln oder, soweit anwendbar, den Rotterdam-Regeln.

§ 2 Schiff und Ausstattung
(1) Das Schiff wird in einem see- und ladungstauglichen Zustand zur Verfügung gestellt.

(2) Der Eigentümer sorgt für die Bereitstellung der notwendigen Besatzung, Treibstoffversorgung 
(bei Bareboat-Charter durch den Charterer) und Sicherheitsausrüstung, die den internationalen 
Standards (z. B. SOLAS, MARPOL) entsprechen.

(3) Der Charterer darf die Ausrüstung des Schiffes nicht ohne schriftliche Zustimmung des 
Eigentümers ändern oder verwenden.
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